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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

 
Beschluss 
 
zur 3. Sitzung  
der Regionalkommission Ost 
am 06. Juli 2017 in Leipzig 
 
 

 
 

Beschluss zum Spruch des erweiterten Vermittlungsausschusses der 
Regionalkommission Ost vom 23. November 2016 

 
 

Die Regionalkommission Ost beschließt: 
 
 
I. Regelung 
Zur Umsetzung des Spruchs des erweiterten Vermittlungsausschusses der 
Regionalkommission Ost vom 23. November 2016 zum Antrag der Dienstgeberseite dieser 
Regionalkommission des Deutschen Caritasverbandes vom 29. Juni 2016 wird folgende 
Umsetzung vereinbart: 
 

a) Sowohl die Dienstgeber- als auch die Dienstnehmerseite erklären ausdrücklich, dass sie 
sich an den Spruch des erweiterten Vermittlungsausschusses gebunden fühlen. Durch 
den Beschluss soll dieser nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt und konkretisiert 
werden. 

b) Zum Ausgleich des Besitzstandes gemäß Ziffer 2 Satz 1 des Vermittlungsspruches 
erhalten die Mitarbeiter im Bundesland Berlin, die in Kindertagesstätten nach §§ 22ff. 
SGB VIII beschäftigt sind, eine Einmalzahlung für den Monat Mai 2017 mit der 
Gehaltszahlung August 2017 in Höhe von 50 EUR brutto. Teilzeitbeschäftigte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten diese Einmalzahlung anteilig. Maßgeblich für 
den Umfang des Beschäftigungsumfangs ist der Monat Mai 2017. 

c) Für die genannten Mitarbeiter kommt die Tabelle „Anlage 33 Regionalkommission Ost 
Tarifgebiet West“, in der jeweils gültigen Fassung ab dem 1. Juni 2017 zur Anwendung. 

 
II. Inkrafttreten 
Die Änderungen treten am Tag der Beschlussfassung in Kraft.  
 
Begründung 
I. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
Über die konkrete Umsetzung des Spruchs des erweiterten Vermittlungsausschusses der 
Regionalkommission Ost vom 23. November 2016 bestanden Zweifelsfragen. Um eine 
Umsetzung zu ermöglichen, sollen diese mit dem oben angeführten Beschlusstext aus dem 
Weg geräumt werden. 
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II. Beschlusskompetenz 
Da es um einen Spruch des erweiterten Vermittlungsausschusses der Regionalkommission Ost 
handelt, ist diese geborenes Organ zur Konkretisierung derselben. 
 
Leipzig, den 6. Juli 2017 
 
 
 
gez. Hubert Garski 
Vorsitzender der Regionalkommission Ost 
 
 


